
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/2/8 4Ob135/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1977

Norm

BAG §9 Abs5

BAG §17 Abs5

KJBG §11 Abs7

Rechtssatz

Auch wenn die Dauer des Unterrichtes in der Berufsschule im Einzelfall die gesetzlich zulässige Tagesarbeitszeit oder

Wochenarbeitszeit des Jugendlichen übersteigen sollte, gebührt kein Überstundenentgelt.

Entscheidungstexte

4 Ob 135/76

Entscheidungstext OGH 08.02.1977 4 Ob 135/76

Veröff: IndS 1978 H2,1087 = Arb 9556 = ZAS 1978/4 S 26 (Anmerkung von Lakits)
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